Antrag zur Delegiertenkonferenz der SPD Frauen Köln am 22.6.24
Antragsteller: Vorstand SPD Frauen Köln

Häusliche Gewalt und Umsetzung des Artikel 31 der Istanbul-Konvention
Beschluss:
Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass Artikel 31 der Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen wirksam umgesetzt wird.
Dies bedeutet:
In den einschlägigen Bestimmungen des BGB und des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) sind folgende Anpassungen vorzunehmen:
· Verankerung der Schutzinteressen des gewaltbetroffenen Elternteils durch Anpassung des §1697a Abs. 1 BGB
· verbesserte Berücksichtigung des Kindeswillens
· konsequente Umsetzung den gewalttätigen Partner der Wohnung zu verweisen, § 30, Abs. 3 PolG
· [footnoteRef:1]Anpassung der Regelvermutung für eine Kindeswohldienlichkeit des Umgangs mit beiden Elternteilen (1626 Abs. 3 BGB), ebenso Abrücken von der Grundannahme der gemeinsamen elterlichen Sorge (1626 ff. BGB) und des Einigungsgebots (§ 1627 S. 2 BGB)  [1:  Regelvermutung für Kindeswohldienlichkeit, § 1626 Abs, 3 BGB
Die für den Umgang wesentliche Grundsatznorm des § 1626 Abs. 3 BGB trifft die Vermutung, dass der Umgang mit den Eltern und anderen wichtigen Erziehungspersonen in der Regel dem Wohl des Kindes dient. Zwar ordnet die Vorschrift selbst keine Rechtsfolge an, jedoch hat sie bei jeder Vorschrift, die eine Kindeswohlprüfung vorsieht, Berücksichtigung zu finden. 
] 

· [footnoteRef:2]Aufnahme einer Regelvermutung für kurzfristige Umgangseinschränkung und -ausschlüsse in § 1684 Abs. 4 Satz 1 BGB für Fälle häuslicher Gewalt [2:  Regelvermutung für kurzfristige Umgangseinschränkungen
Insbesondere für die Situation vor Sachverhaltsaufklärung soll bei Anhaltspunkten für häusliche Gewalt die erleichterte Möglichkeit im Gesetz geschaffen werden, temporäre und kurzfristige Umgangsausschlüsse anzuordnen.
] 

· Ergänzung von Zumutbarkeit und Zustimmung des betroffenen Elternteils als Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung der gemeinsamen elterlichen Sorge in Fällen häuslicher Gewalt durch Aufnahme eines § 1671 Abs. 5 BGB  
· Aufnahme einer Pflicht zur getrennten Anhörung der Beteiligten (§ 33 Abs.1 S. 1 FamfG)
· Anordnung zur Teilnahme des gewaltbereiten Elternteils an einem sozialen Trainingskurs
· Verbindliche Aus- und Fortbildungen für alle im Verfahren beteiligten Fachkräfte, insbesondere Richter*innen, Jugendamtsmitarbeitende, Sachverständige, Mitarbeitende der freien Jugendhilfe
· Pflicht zur Durchführung einer Gefährdungsanalyse und eines Gefahrenmanagements aller staatlichen Stellen nach zur Umsetzung des Art. 51 der Istanbul-Konvention (§§ 155 ff. FamfG)

Zur Umsetzung der Istanbul-Konvention ist neben einer Gesetzesreform eine umfassende Strategie erforderlich, um bestehende strukturelle Probleme zu lösen. Es bedarf hierzu einer regelmäßigen Erhebung von Daten im Bereich der kindgerechten Justiz, sowie ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen. 
Begründung: 
Die Problemlage der häuslichen Gewalt ist ein weit verbreitetes Phänomen und ist seit Jahren  in Wissenschaft,  Politik  und Praxis  bekannt.  Dennoch gibt es keinen rechtssicheren Rahmen für  Gewaltbetroffene. Die bisherige Gesetzeslage ist nicht ausreichend zur Umsetzung der Istanbul  Konvention, Artikel  31 und der UN Kinderrechtskonvention, Artikel  19. Der Gewaltschutz darf nicht hinter  dem Umgangs-  und Sorgerecht des gewaltausübenden Elternteils zurücktreten. Hierzu müssen die o.g. Bestimmungen ergänzt bzw. angepasst werden. Zu den Problemfeldern im Zusammenhang  mit  häuslicher  Gewalt  gibt es zudem kaum Daten, die das Umgangs-und Sorgerechtsverfahre berücksichtigen. Ohne eine differenziertere Datenerhebung ist es nicht möglich, die strukturellen Probleme gezielt anzugehen.

